	[image: ]
	TAGESPFLEGE aktuell
Aktivierung, Betreuung, Versorgung, Hygiene, Abrechnung
	Ausgabe 7/2025



	MUSTER: Führen von Arbeitszeitkonten

	§ 3 Die Parteien vereinbaren die Führung eines Arbeitszeitkontos.

Auf dem Arbeitszeitkonto werden Abweichungen der individuell geleisteten Arbeitszeit gegenüber der vereinbarten Wochenarbeitszeit festgehalten. Überschreitungen (Mehrarbeit, Überstunden) der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Arbeitszeit werden als Plusstunden und Unterschreitun-gen als Minusstunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt.

Plusstunden können bis zu einer Gesamt-höhe von 240 Arbeitsstunden in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden. Plusstunden, die über die 240-Arbeitsstunden-Grenze hinausgehen, werden spätestens zu dem in § 4 Abs. 9 dieses Arbeitsvertrags genannten Fälligkeitszeitpunkt durch Auszahlung oder bezahlte Freizeit ausgeglichen.

Das Arbeitszeitkonto darf maximal Minus-stunden bis zu einer Gesamthöhe von 50 Arbeitsstunden aufweisen. Minusstunden sind durch eine Verrechnung mit vorhandenen Plusstunden auszugleichen. Weist das Arbeitszeitkonto Minusstunden aus, die aus der Sphäre des Arbeitnehmers herrühren, stellt das negative Zeitguthaben einen Gehaltsvorschuss des Arbeitgebers dar, den der Arbeitnehmer spätestens bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses auszugleichen hat.
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